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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.11.1975

Norm

DSt 1872 §2 D

Rechtssatz

Disziplinarvergehen der Berufsp2ichtenverletzung und der Beeinträchtigung von Ehre und Ansehen des Standes eines

Rechtsanwaltes, der durch Unterlassung einer Reaktion den Anschein erweckte, daß er sich zur Unterstützung seiner

rechtsanwaltlichen Tätigkeit eines drohenden Briefes seines Kanzleileiters bediente.
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